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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Ulrich Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Chris-
tine Kamm und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Beteiligung Bayerns am Förderprogramm, um Kin-
derwunsch bei verheirateten und nicht verheirate-
ten Paaren zu unterstützen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein Förderpro-
gramm zur Umsetzung der Richtlinie des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-
rung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion 
aufzulegen und in den Entwurf des neuen Haushalts-
plans einfließen zu lassen. 

 

 

Begründung: 

Die Zahlen vom Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend machen deutlich, dass bei-
nahe jedes zehnte Paar in Deutschland zwischen 25 
und 59 Jahren ungewollt kinderlos ist. Die grundle-
gende Regelung der Leistungen für die assistierte Be-
fruchtung durch die gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) ist in § 27a des Sozialgesetzbuchs (SGB) Fünf-
tes Buch (V) festgelegt. Seit 2004 zahlen gesetzliche 
Krankenkassen gemäß § 27a SGB V nur noch die 
Hälfte der Kosten der durchgeführten Maßnahmen zur 
assistierten Befruchtung anstatt vorher 100 Prozent. 
Dies gilt auch für die diesbezügliche Arzneimittelver-
sorgung. Die Anzahl der finanzierten Versuche wurde 
von vier auf drei reduziert. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zählen assistierte 
Befruchtungen nicht zum Kernbereich der GKV-
Leistungen. Die Krankenkassen haben die Möglich-
keit, in ihrer Satzung zusätzliche Leistungen für die 
assistierte Befruchtung (IVF) vorzusehen. Diese 
Kann-Regelung liegt im Ermessen der Krankenkas-

sen. Die Kosten liegen je nach Methode und Anbieter 
in Deutschland bei mindestens 2.000 Euro pro Ver-
such und müssen größtenteils von den Paaren in 
Bayern selbst getragen werden. 

Anders geht es den Paaren zum Beispiel in Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Thüringen, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Berlin. Diese Länder gewäh-
ren den betroffenen Paaren finanzielle Hilfe. Sie ha-
ben die Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen 
der assistierten Reproduktion vom 29.03.2012 umge-
setzt und eigene Förderprogramme aufgelegt. 

Diese Förderrichtlinie bestimmt, dass finanzielle Zu-
wendungen für die erste bis vierte Behandlung erfol-
gen. Gemäß der Förderrichtlinie wird der Zuschuss in 
Höhe von bis zu 25 Prozent des den Paaren nach 
Abrechnung mit der gesetzlichen oder privaten Kran-
kenversicherung verbleibenden Eigenanteils gewährt. 
Der Bund stellt aber nur dort Mittel zur Verfügung, wo 
sich die Bundesländer mit einem eigenen Anteil in 
mindestens gleicher Höhe wie der Bund einbringen. 
Paare müssen demnach i. d. R. für die ersten drei 
Versuche nur noch ein Viertel der Kosten überneh-
men; bei einem vierten Versuch würden Bund und 
Land 25 Prozent zahlen; die restliche Summe wäre 
privat zu begleichen. Insgesamt also würden die be-
troffenen Paare deutlich entlastet. Bayern hat noch 
kein eigenes Förderprogramm zur Umsetzung der 
Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der 
assistierten Reproduktion aufgelegt. 

Ab dem 07.01.2016 können gemäß dieser Förder-
richtlinie nicht nur verheiratete, sondern auch unver-
heiratete Paare bei einer assistierten Reproduktion 
zur Erfüllung ihres Kinderwunsches finanziell durch 
Bund und Länder mit zusammen 12,5 Prozent für die 
erste bis dritte Behandlung unterstützt werden (bei der 
vierten Behandlung in Höhe von bis zu 25 Prozent). 
Da die unverheirateten Paare überhaupt keine Kos-
tenübernahme seitens der Krankenkassen für IVF 
erhalten, würde dieses Programm die einzige mögli-
che finanzielle Unterstützung darstellen, und somit 
eine spürbare Entlastung und Hilfe für unverheiratete 
Paare darstellen. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, 
Familie und Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Ulrich Leiner u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/19078 

Beteiligung Bayerns am Förderprogramm, um 
Kinderwunsch bei verheirateten und nicht verhei-
rateten Paaren zu unterstützen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Kerstin Celina 
Mitberichterstatter: Joachim Unterlän-
der 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit 
und Soziales, Jugend, Familie und Integration 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen und der 
Ausschuss für Gesundheit und Pflege haben 
den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 80. Sitzung am 12. April 2018 bera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  

CSU:  Ablehnung 
SPD:  Enthaltung 

FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 

Ablehnung empfohlen. 
3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-

fragen hat den Antrag in seiner 197. Sitzung 
am 17. Mai 2018 mitberaten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat 
den Antrag in seiner 82. Sitzung am 5. Juni 
2018 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: 8 Ablehnung, 1 Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Ulrich Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela 
Sengl, Kerstin Celina, Christine Kamm und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/19078, 17/22425 

Beteiligung Bayerns am Förderprogramm, um Kinderwunsch bei 
verheirateten und nicht verheirateten Paaren zu unterstützen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – 

Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Dann ist das so beschlossen. Der 

Landtag übernimmt damit diese Voten.
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